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Az.: III 31.1 - 93 b 10/01 Anlagen:  - 3 - 

Sitzungstag(e): 
13. Oktober 2023 - Haupt- und Planungsausschuss 

20. Oktober 2023 - Regionalversammlung Südhessen 
  

 
 
Antrag der Stadt Butzbach auf Änderung der Nebenbestimmung (Maßgabe 4) aus dem 
Abweichungsbescheid der mit Schreiben vom 15. Dezember 2015 mitgeteilten 
Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Südhessen / 
Regionalen Flächennutzungsplan 2010, um im Bebauungsplan „Schorbachstraße Süd“ 
ein Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO ausweisen zu können 
 
Beschluss der RVS vom 11. Dezember 2015 – Drs. Nr.: VIII / 126.2 (siehe Anlage) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 8 Abs. 1 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) entscheidet die Regionalver- 
sammlung über Zielabweichungen nach § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz. Die 
Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2015 über den 
Zielabweichungsantrag der Stadt Butzbach entschieden. Nun beantragt die Stadt Butzbach die 
Änderung der Maßgabe 4, des ihr mit Datum vom 15. Dezember 2015 zugegangenen 
Bescheides. Für Ihre Entscheidung lege ich Ihnen nach Prüfung als obere 
Landesplanungsbehörde folgenden Beschlussvorschlag aus fachlicher Sicht vor und bitte um 
Ihre Entscheidung. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

gez. Dr. Fuhrmann 

Regierungsvizepräsident 
 




